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(Erfc^eittt je ©amätng? unb foftet per Quartal 2fr. 1. 80, per gaßr gr. 7. 20.
Snferate 20 St§. per lfpaltige jßetitjeife, bei größeren Stufträgen

entipreé'r,ben Rabatt.

3i'trtd) »üb ®t. (Stallen, ben 9. September 1893.

UtlrtHtimfmMtiit« éÇf "tau tabeft, foffte ntait immer evft »erfutfien, oß man
pUUjnifJllJUJj. uirfjt euffdiufoigeu ßantt.

Sinne boßfter Freiheit. ®ie Sänfte Ratten neben ber 2Bah=

rung ber beruflichen 3«tereffen oft audj politifdje, gefellige,
unb tuaffenbrüberliche Veftrebungen. Sßeldj großen ©influß
j. 8. bie Sänfte ber freien Stable unb ber @ibgenoffenfd)aft,
tnêbefonbere SäridjS, auf bie politifhe ©ntmidlung beg
SSaterlanbeâ gemannen, braudjt hier nur furz angebeutet ju
merben.

SDÎit bem Slntoahfen ber politifdjen nr.b öfonomifdjeit
Stacht ber 3ünfte öerlor fidj bag Vrinzip ber ©emerbefreißeit
immer mebr; fie mußten fid) ein Vribilegium nad) bem
anbern p erobern.

©harafteriftifdj am 3unftroefen ift, bafs bie £anb=
roerfgmeifter in jebem Ort ober Vezirf eine priüilegirte Sör=
perfdjaft bitbeten, baß bie Verrichtungen ber berfeßtebenen
£anbmerfe genau gegeneinanber abgegrenzt roaren, fo baß
fein ©enoffe ber einen 3nnft in ben Vrbeitgfreig ber anbern
übergreifen fonnte; baß ber ©intritt in ben treig ber Steiftet
unb in bag ©emerbe überhaupt abhängig mar bon einer
gemiffen Seßrzeit, oont Vefteßen ber SBanberjeit, Don ber

Slbtegung ber Steifterprüfung unb ber Slnfertigung eines

Steifterftüdeg, zuweilen and) bon bem greimerben einer
Steße in ben fog. gefdjtoffenen ©emerben.

2Ba§ mir an ben Sänften loben, ift ihre ftrenge Drb=

nung, ihr ©influß auf bie Slrbeitätücßtigfeit ber Verufgge*
noffen, bag aßen innemohnenbe ©efühl ber Sufummenge*
hörigfeit, bie ftocßhaltung ber £>anbmerfgeßre, ^ g^ürforge
für Traufe, SBitmen unb SBaifen. ®iefe fcßönen Sbeale
arteten erft fpäter, im 17. Saßrßunbert, au® in fleinlichen
©igennuß, ©ngherjigfeit, Seib unb eitle ©eminnfucht. @2

lieber iiie lifruflidje
©rgaitifrtiioit iuPerganacitljeit,

©egetnuart unb Juhnnfh
(Sortfepung.)

Sie maren nidjt in aßen
Stäbten unb in aßen ©emerben

organifiert, fie hatten ferner feine
gefeßgebenbegunftion ober obrig=

feitliche Vefugnig unb Vribilegieit, fonbern mehr ben ©baratter
bon pribaten .forporationen. ®ie ©emerbepolitif be? Staaten
mürbe begßalb auch burch bie ©piftenz ber 3ünfte im großen
unb ganjen menig beeinflußt. ®a? 2lrbeit2= unb ©efinbegefeß
ber Königin ©lifabetß Don 1562, roelheg big 1811 in'^raft
blieb, ift eines ber roidjtigften Slftenftiide in ber ©efdjicbte
ber Sogialpolitif.

St alien unb bie ffanbinauifdjen Staaten haben
im Mittelalter ihr ©emerbemefen fo ziemlich nach beutfehem

Sîufter georbnet. ®ie 3ünfte ber itaiienifdjen Stäbte gelangten,
Venebig auggenommen, zü anfehnlicher Vlüte unb Stacht.

$ie Drganifation unb bag SSefen ber beutfepen bezm.

beutf^fchtoeizerifcheu 3ünfie fege ich im aßgemeinen
alg befannt boraug. Sur furz möchte ich in ©rinnerung
bringen, baß auch in ©euifdjlanb im frühern Mittelalter
boßftänbige ©emerbefreiheit ßerrfeßte, inforoeit, alg bie ©e*
merbethätigfeit noh feine berufsmäßige mar unb eben jeber
neben Vebauung feines Vbbeng bie 2lpt im §aufe felber
führte, ©rft mit ber Stäbtegrüubung unb ber ©rridjtung
ban Sänften entmicfelte fid) ein ©emerbereht unb zmar im

Erscheint je Samswgs und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. Per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich nnd St. Gallen, den 9. September 1893.

^Inibenlnrttib» êhe man tadelt, sollte man immer erst versuchen, oö manZMMlljillllllj. nicht entschuldige» kann.

Sinne vollster Freiheit. Die Zünfte hatten neben der Wah-
rung der beruflichen Interessen oft auch politische, gesellige,
und waffenbrüderliche Bestrebungen. Welch großen Einfluß
z. B. die Zünfte der freien Städte und der Eidgenossenschaft,
insbesondere Zürichs, auf die politische Entwicklung des
Vaterlandes gewannen, braucht hier nur kurz angedeutet zu
werden.

Mit dem Anwachsen der politischen und ökonomischen
Macht der Zünfte verlor sich das Prinzip der Gewerbefreiheit
immer mehr; sie wußten sich ein Privilegium nach dem
andern zu erobern.

Charakteristisch am Zunftwesen ist, daß die Hand-
werksmeister in jedem Ort oder Bezirk eine privilegirte Kör-
perschaft bildeten, daß die Verrichtungen der verschiedenen
Handwerke genau gegeneinander abgegrenzt waren, so daß
kein Genosse der einen Zunft in den Arbeitskreis der andern
übergreifen konnte; daß der Eintritt in den Kreis der Meister
und in das Gewerbe überhaupt abhängig war von einer
gewissen Lehrzeit, vom Bestehen der Wanderzeit, von der

Ablegung der Meisterprüfung und der Anfertigung eines
Meisterstückes, zuweilen auch von dem Freiwerden einer
Stelle in den sog. geschlossenen Gewerben.

Was wir an den Zünften loben, ist ihre strenge Ord-
nung, ihr Einfluß auf die Arbeitstüchtigkeit der Berufsge-
nossen, das allen innewohnende Gefühl der Zusammenge-
Hörigkeit, die Hochhaltnug der Handwerksehre, die Fürsorge
für Kranke, Witwen und Waisen. Diese schönen Ideale
arteten erst später, im 17. Jahrhundert, aus in kleinlichen
Eigennutz, Engherzigkeit, Neid und eitle Gewinnsucht. Es

Uebkr die berufliche

Vrganisaüon in Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft.
(Forlsetzung.)

Sie waren nicht in allen
Städten und in allen Gewerben
organisiert, sie hatten ferner keine

gesetzgebende Funktion oder obrig-
keitliche Befugnis und Privilegien, sondern mehr den Charakter
von privaten Korporationen. Die Gewerbepolitik des Staates
wurde deshalb auch durch die Existenz der Zünfte im großen
und ganzen wenig beeinflußt. Das Arbeits- und Gesindegesetz

der Königin Elisabeth von 1502, welches bis 1814 irr Kraft
blieb, ist eines der wichtigsten Aktenstücke in der Geschichte
der Sozialpolitik.

Italien und die skandi n a v isch e n S t a ate n haben
im Mitlelalter ihr Gewerbewesen so ziemlich nach deutschem

Muster geordnet. Die Zünfte der italienischen Städte gelangten,
Venedig ausgenommen, zu ansehnlicher Blüte und Macht.

Die Organisation und das Wesen der deutschen bezw.

deutsch schweizer isch en Zünfte setze ich im allgemeinen
als bekannt voraus. Nur kurz möchte ich in Erinnerung
bringen, daß auch in Deutschland im frühern Mittelalter
vollständige Gewerbefreiheit herrschte, insoweit, als die Ge-
Werbethätigkeit noch keine berufsmäßige war und eben jeder
neben Bebauung seines Bodens die Axt im Hause selber

führte. Erst mit der Städtegründung und der Errichtung
von Zünften entwickelte sich ein Gewerberecht und zwar im
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«•

mar bie 3eit beS 3erfaïle§ ber 3ünfte ltnb bcmlt be§

fftiebergangeS beS @e to er bei eben §.

Siefe Slusartung ber Sänfte, melhe mit bern allgemeinen
Serfall ber ©labte fuft ü'eraß oeiflodEjten mar, tonnte burd)
bie nom «Staate gematteten 2lu3naf)men nicht aufgehalten
merbett. @3 mürben ba£)er fdjott im 17. lyahtfjunbert mehr»

fache Serfud)e gemacht, bie fünfte einsufhränten unb ihren
3ftihbräud)en burd) Serorbnungeu entgegen gu mirfen. 2tttein
biefe Slnftrengungen mareit bergeblich- ©3 beburfte eines

grünblidjen Umfcf)munge3, btr fßrotlamierug ber ©e
roerbefreiheit.

©in 3af)r nach ber ©ifinbung ber Sampftnafhine burd)

3ame3 SBatt, meidje ©rfinbung eine Sttebolution auf ted)=

itifcïiem ©ebiete gur Solge halt", führte bie Separation ber

3Jcenfhenred)te am 4. Suli 1776 gur (Einführung ber ©e=

merbefreiheit in ber norbamerifanifchen Union. Salb folgte
biefem mistigen ©taatSafte bie grofse frangöfifdfe fRebolution
unb bie Slnfhebung ber 3ünfte (2. ttftärg 1791). ©ie machte

ber gemerblidjen ißrobuftion freie Sahn in gang (Europa.
316er bie barauf folgenbe Dteafiion braute in Dielen euro»

päifcpen Staaten unb auch in ben fhmeigerifheu Kantonen
bie ânnfte su neuer, menu auch nur fcheinbarer ©elturig;
erft nach unb nach tonnte fid) bas Sßringip ber ©emerbe»

freiheit botte gefehlidje SInertennnng erringen.
©3 mag Don einigem Sntereffe fein, bie gemerbepolitifdhe

llmmälsnng fpegiett im Santon 3 ü r i cîp su oerfolgen.
Kachbem bie bebeutenben unb gum teil fehr brüdenben

Sorred)te, meldpe ber cpanbmerferftanb ber ©tabt .Qürid)

gegenüber bemjenigen ber ßanbfcpaft genoffen unb bi§ gegen
ba3 ©nbe be3 borigen 3af)rbunbertë bemahrt hatte, bem

©inftuffe ber frangöfifhen Stebolution gemichen maren, mürbe

infolge ber ttftebiationSberfaffnng burd) eine Soligeiberorbnug
beS 3ahre3 1804 ba3 ©anbmerfsmefert unb mit ihm bie

Suuftorgauifation neu georbnet. Sitte panbmertSmeifter be?

Santonë muhten fid) an bie §anbmerf3gefeüfd)aften ber

©labte 3ürtch nub Söinterthnr anfd)ticfeen, melche ihre
éôanbmertëorbnungcn aufguftetten unb ber ©enehmigung ber
Regierung 3u unterroerfeu hatten. SDicfe IganbmerfSorbnungen
Begogen fidp hauptfädplicp auf bie (Einrichtung ber 3nnung,
bie ©rlangung be3 9)teifierred)t3, bie Serhältniffe ber @e»

fetten unb Sehrlinge.
Siud) biefe mobernifierten 3nnfteinridhtungen geigten

mannigfache Üttihbräudje unb Uehetftänbe, mie au3 einer im
Sahre 1831 an ben ©rohen fftat gerichteten gufhrift au3
bem fèanbmerferftanbe bentlich fid) funbgiebt. Sit3 foicher
Uebelftanb erfdjeint u. a. namentlich bie SiuSfdjeibung ber

§anbmerfe, melhe enblofe ©treitigfeiten nnb tttibalitäten, ja
mirflidpe Stiege gtoifcpen uermanbteu fèanbmerfent herbeiführte.

(3ortf. folgt.)

9kitc§ ä)iäbtf)eu)tf)uffjaitö am .^tvfrfjciigraOcn
tu Siirirfj.

©in ftolger Sau, mie e3 bereu nur menige g bf, geht
feiner Soflenbung entgegen. 3n bem neuen ttttäbdienfhu'»
hanfe am ^irfdjengraben, gebaut Dom 3ürd)er 31. chitetten
Stlepanber Äoh, bem ©rbancr be3 "2inth=©f(her»©chulhaufe3,
fott am 15. Dftober b. 33. ber Unterricht beginnen. Siefer
Dermin mirb pünftlid) eingehalten merben, ber Sirdjiteft mirb
feiner übernommenen Slufgabe mit minutiöfer ©enauigteit
nad)fommen. Sa eë jeßt fchon herbftlid) über bie Serge su
unë hcrübermeht, ermahnt eë nn3, baß e3 nicht mehr lange
bauere bi3 3ur Cttoberuiitte nnb beehatb haben mir un3
baS neue ©d)ulhau§ etmaS näher augefehen, um unfern
Sefertt mitteilen su tonnen ma3 für ein iprachtgebäube in
5Reu»3üuch entftanben ift.

Stuf ben erften Stict ift mau rooht taum geneigt, ben

gemaltigen unb bod) gierlidpen Sau für eine ©chute su hatten;
man fud)t auch toopl umfonft einen Senbant basu in feinem
©ebächtniffe. §at man fidp aber er ft einmal mit bem ©e»

banfeit bertraut gemacht, einen ©chntbau bor fid) su haben,
gibt moht jeber feiner Semnnbernng rûcfhaltêloê SluSbrucE.

©in felbftänbiger eigenartiger Sîûnftler hat hier gefdjaffen,
biefe Ueberseugung reift in roenigen Sttinuten bei bem Se»

fdjauer. Ser ©tit ift meber neu noch rein, eine fttîifdmng
bon ©othit unb Stenaiffance, bie mau am Seften bie lieber»
gangSperiobe nennt, in toelcper gemiffermaßen atteS erlaubt
tuar. Siefe ffreiheit hat fiep §err Sïocp su fttuhen gemacht
unb' feiner geftattenben fßhantafie bie Säget febießen laffen.
Sßahrhaftig, ba ift nichts bon einem fftaoifdpen Stntepnen
an irgenb einen ©tit, atte3 ift frei erfnuben, menn e3 auh
fdjon äpnticf) borhanben mar. ©erabe bie ïttifhung unb

Smar an ber richtigen ©tette unb am paffenben Stahe geigt
bie ©etbftänbigteit ber ©rfinbung, bie fÇeiitpeit beS ©efhmad'3.

Siefe ©igenartigteit hitbet einen ber fèauptborgûge be3

SaueS nnb erfiredt fiep bis auf Steinigteiten, raie mir noch

fpüter fehen merben. ©htanf unb giertiep präfentiert fiep ber

maffige Sau auf bem amphitheatralifd) anfteigenben Terrain,
mit fpielenber ßeicptigleit bie baburdp gegebenen ©cpmierig»
leiten übermitibenb. Sei alter ©intönigteit beS Sadftein»
baueS fpieteu bie Sersierungen eine fo große Sotte, bah baS

Stnge, mohiu c3 anh fiept, überall auf baS Stngenehmfte
berührt mirb unb bei febern fünfte gerne bermeitt. Sie
unbermeiblidjen Segenmafferrohren in groher 3af)l finb in
ihrer reigenbeu StuSführnng atS ein ©hmud beS ©ebäubeä

Sit betrahten. Sie fhmars lädierten fünf guß langen
SBafferfpeier mit ben bergotöeten Ornamenten unb ben meit

bout Sîanermert abftehenbcu Söhren fteepen hübfcp bon ben

roten ©teilten ab.

©in befonberer Sorsug ift eS, bah alte ©hutsimmer, e3

finb bereit 24, in meld)en je 50 Slinber 5j3tap haben, nah
©üboften heraus liegen. ©3 ift ba3 eine ©rfinbung beS

Slrhitefteu, bie er fetjon feit 20 3apren bei ©dmlfjänfern
anmenbet unb bie fiep trefflich bemährt hat. Surd) bie Sage

bebingt, haben bie 3immer bis ïttittag ©onne unb SBärme.

3m Sßinter tljut nahntiitagS bie Weisung baS Uebrige unb

im ©ommer ift e3 an Dtahmiitagen itt biefen ©hutsimmern
tüt)t. Sormittagë tann matt aber im SBinter fomoht mie

im ©ommer bie ©onne gebrauheu. Siefe ©inrihtung ift bei

fämttihen Staffen getroffen, e3 mähen babon nur smei

3immer eine Stucnahme. Siefetben finb für 3etd)enfäte
beftimmt nnb mitb auf biefe SBeife au'S bem Hebet eine

Söohtthat. ©in meiterer Sorsng befteht baritt, bah atte

3immer nur nah einer ©eite gfenfter haben, roieber mit
einziger StuSnahme ber ©dsimmer, bie ttoh ein genfter im
Süden ber Äinber erhalten haben, mo bie Sauart ein anbereS

Strrangement niept zulieh- Sie Stusfiht bon ben einzelnen
Säumen ift gerabesn übermättigenb fepön. Stuf ber einen

©eite ben Uettiberg, 3um greifen nahe, im ©üboften ber

©ee, im Sorbmeften baS Simmattat unb in unmittelbarer
Sähe bie llniberfität nnb über ihr ber 3ärid)berg. SBahrlih
fhon megen biefer Sage unb rounberbaren 2Iu3fid)t biirfte
baS ©hutgebäube feinen tttmalen 31t fiithten haben.

Sor bent §auptportal befir.bet fid) ein gebedter Sotptah,
abgefhtoffen bnrh einen maffioen Sogen, über methem eine

3merggatterie thront. Sott biefem Sorptaße gelangt man
entroeber gerabeauS burd) ein Srad)tportai, gefrönt Dom

3ürher SSappen, bireft in baS §auptbeftibute ober anh recht?
unb tint? buret) smei SambourS. Ser Sogen unb bie

©aCterie finb bnrh smei Sorfprünge mit grohen ©iebetfenftern,
metetje bie Süften bon Ufteri unb Seftato3si tragen, einge»

rahmt. Siefer §anpteingang mit ber Bmerggaltcrie unb ben

reihen genftern, ben 3mergfäuten mit jonifierenben ^apitälen
nimmt beut Sotaleinbrud gteiep Don Anfang an ba3 Slttsu»

maffige unb gemährt bem gkrlihen, ©efhmadbotten ben in
einem 2)îâbcpenfdputhaufe mohlangebrahten freien ©pietraum.

3m gangen éaufe tommt jebe? ÜJiateriat unberfätfht gur
©ettung. ©hrlicper tann man niht fein als hier, mo man
jebem Steine fomie auh jebem §otge ben ttlaturguftanb an»

fieht, feiner mit! etmaS anbereS fheinen, als er ift. ttttan

3l6 IZtnstrirte sthwîizrrischl zasdiserker-Zeituag (Organ für die offiziellen Publikationen deS Schweiz. GewerbevereinS) Nr. 24

war die Zeit des Zerfalles der Zünfte und damit des

Niederganges des Gewerbelebens.
Diese Ausartung der Zünfte, welche mit dem allgemeinen

Verfall der Städte fast ü'erall verflochten war, konnte durch
die vom Staate gestatteten Ausnahmen nicht aufgehalten
werden. Es wurden daher schon im 17. Jahrhundert mehr-
fache Versuche gemacht, die Zünfte einzuschränken und ihren
Mißbräuchen durch Verordnungen entgegen zu wirken. Allein
diese Anstrengungen waren vergeblich. Es bedürfte eines

gründlichen Umschwunges, dar Proklamiern g der Ge-
Werbefreiheit.

Ein Jahr nach der Ei findung der Dampfmaschine durch

James Watt, welche Eifindung eine Revolution auf tech-

irischem Gebiete zur Folge hatt-, führte die Deklaration der

Menscheurechte am 4. Juli 1776 zur Einführung der Ge-

Werbefreiheit in der nordamerikanischen Union. Bald folgte
diesem wichtigen Staatsakte die große französische Revolution
und die Aushebung der Zünfte (2. März 1791). Sie machte

der gewerblichen Produktion freie Bahn in ganz Europa.
Aber die darauf folgende Reaktion brachte in vielen euro-
päischeu Staaten und auch in den schweizerischen Kantonen
die Zünfte zu neuer, wenn auch nur scheinbarer Geltung;
erst nach und nach konnte sich das Prinzip der Gewerbe-

freiheit volle gesetzliche Anerkennung erringen.
Es mag von einigem Interesse sein, die gewerbepolitische

Umwälzung speziell im Kanton Zürich zu verfolgen.
Nachdem die bedeutenden und zum teil sehr drückenden

Vorrechte, welche der Handwerkerstand der Stadt Zürich
gegenüber demjenigen der Landschaft genossen und bis gegen
das Ende des vorigen Jahrhunderts bewahrt hatte, dem

Einflüsse der französischen Revolution gewichen waren, wurde

infolge der Mediationsverfassung durch eine Polizeiverordnug
des Jahres 1804 das Handwerkswesen und mit ihm die

Zunftorgauisaftou neu geordnet. Alle Handwerksmeister des

Kantons mußten sich an die Handwerksgesellschaften der

Städte Zürich und Winterthur anschließen, welche ihre
Handwerksordnuugcn aufzustellen und der Genehmigung der

Regierung zu unterwerfen hatten. Diese Handwerksordnungen
bezogen sich hauptsächlich auf die Einrichtung der Innung,
die Erlangung des Meisterrechts, die Verhältnisse der Ge-

selten und Lehrlinge.
Auch diese modernisierten Zunfteinrichtungen zeigten

mannigfache Mißbräuche und Uebelstände, wie aus einer im
Jahre 1831 an den Großen Rat gerichteten Zuschrift aus
dem Handwerkerstande deutlich sich kundgiebt. Als solcher

Uebelstand erscheint u. a. namentlich die Ausscheidung der

Handwerke, welche endlose Streitigkeiten und Rivalitäten, ja
wirkliche Kriege zwischen verwandten Handwerkern herbeiführte.

(Forts, folgt.)

Neues Mndchenschulhaus am Hirscheugrabeil
in Zürich.

Ein stolzer Bau, wie es deren nur wenige g bt, geht
seiner Vollendung entgegen. In dem neuen Mädchevschul-
Hause am Hirschengraben, gebaut vom Zürcher A.chitekten
Alexander Koch, dem Erbauer des Linlh-Escher-Schulhauses,
soll am 15. Oktober d. Is. der Unterricht beginnen. Dieser
Termin wird pünktlich eingehalten werden, der Architekt wird
seiner übernommenen Aufgabe mit minutiöser Genauigkeit
nachkommen. Da es jetzt schon herbstlich über die Berge zu
uns herüberweht, ermahnt es uns, daß es nicht mehr lange
dauere bis zur Oktobermitte und deshalb haben wir uns
das neue Schulhaus etwas näher angesehen, um unsern
Lesern mitteilen, zu können was für ein Prachtgebäude in
Neu-Zürich entstanden ist.

Auf den ersten Blick ist man wohl kaum geneigt, den

gewaltigen und doch zierlichen Ban für eine Schule zu halten;
man sucht auch wohl umsonst einen Pendant dazu in seinem
Gedächtnisse. Hat man sich aber eist einmal mit dem Ge-

danken vertraut gemacht, einen Schulbau vor sich zu haben,
gibt wohl jeder seiner Bewunderung rückhaltslos Ausdruck.
Ein selbständiger eigenartiger Künstler hat hier geschaffen,
diese Ueberzeugung reift in wenigen Minuten bei dem Be-
schauer. Der Stil ist weder neu noch rein, eine Mischung
von Gothik und Renaissance, die man am Besten die Ueber-

gangsperiode nennt, in welcher gewissermaßen alles erlaubt
war. Diese Freiheit hat sich Herr Koch zu Nutzen gemacht
und' seiner gestaltenden Phantasie die Zügel schießen lassen.

Wahrhaftig, da ist nichts von einem sklavischen Anlehnen
an irgend einen Stil, alles ist frei erfunden, wenn es auch

schon ähnlich vorhanden war. Gerade die Mischung und

zwar an der richtigen Stelle und am paffenden Platze zeigt
die Selbständigkeit der Erfindung, die Feinheit des Geschmacks.

Diese Eigenartigkeit bildet einen der Hauptvorzüge des

Baues und erstreckt sich bis aus Kleinigkeiten, wie wir noch

später sehen werden. Schlank und zierlich präsentiert sich der

massige Bau auf dem amphitheatralisch ansteigenden Terrain,
mit spielender Leichtigkeit die dadurch gegebenen Schwierig-
keiten überwindend. Bei aller Eintönigkeit des Backstein-
baues spielen die Verzierungen eine so große Rolle, daß das

Auge, wohin es auch sieht, überall auf das Angenehmste
berührt wird und bei jedem Punkte gerne verweilt. Die
unvermeidlichen Regenwasserröhren in großer Zahl sind in
ihrer reizenden Ausführung als ein Schmuck des Gebäudes

zu betrachten. Die schwarz lackierten fünf Fuß langen
Wasserspeier mit den vergoldeten Ornamenten und den weit
vom Mauerwerk abstehenden Röhren stechen hübsch von den

roten Steinen ab.

Ein besonderer Vorzug ist es, daß alle Schulzimmer, es

sind deren 24, in welchen je 50 Kinder Platz haben, nach

Südosten heraus liegen. Es ist daS eine Erfindung des

Architekten, die er schon seit 20 Jahren bei Schulhäusern
anwendet und die sich trefflich bewährt hat. Durch die Lage
bedingt, haben die Zimmer bis Mittag Sonne und Wärme.

Im Winter thut nachmittags die Heizung das klebrige und

im Sommer ist es an Nachmittagen in diesen Schulzimmern
kühl. Vormittags kann man aber im Winter sowohl wie
im Sommer die Sonne gebrauchen. Diese Einrichtung ist bei

sämtlichen Klassen getroffen, es machen davon nur zwei
Zimmer eine Ausnahme. Dieselben sind für Zeichensäle
bestimmt und wird auf diese Weise aus dem Uebel eine

Wohlthat. Ein weiterer Vorzug besteht darin, daß alle
Zimmer nur nach einer Seite Fenster haben, wieder mit
einziger Ausnahme der Eckzimmer, die noch ein Fenster im
Rücken der Kinder erhalten haben, wo die Bauart ein anderes

Arrangement nicht zuließ. Die Aussicht von den einzelnen
Räumen ist geradezu überwältigend schön. Auf der einen

Seite den Uetliberg, zum greifen nahe, im Südosten der

See, im Nordwesten das Limmattal und in unmittelbarer
Nähe die Universität und über ihr der Zürichberg. Wahrlich
schon wegen dieser Lage und wunderbaren Aussicht dürste
das Schulgebände keinen Rivalen zu fürchten haben.

Vor dem Hauplportal befindet sich ein gedeckter Voiplatz,
abgeschlossen durch einen massiven Bogen, über welchem eine

Zwerggallerie thront. Von diesem Vorplatze gelangt man
entweder geradeaus durch ein Prachtportal, gekrönt vom
Zürcher Wappen, direkt in das Hauptvestibule oder auch rechts
und links durch zwei Tambours. Der Bogen und die

Gallerie sind durch zwei Vorsprünge mit großen Giebelfenstern,
welche die Büsten von Usteri und Pestalozzi tragen, einge-
rahmt. Dieser Haupteingang mit der Zwerggallerie und den

reichen Fenstern, den Zwergsäulen mit ionisierenden Kapitälen
nimmt dem Totaleindruck gleich von Anfang an das Allzu-
massige und gewährt dem Zierlichen, Geschmackvollen den in
einem Mädchenschulhause wohlangebrachten freien Spielraum.

Im ganzen Hause kommt jedes Material unverfälscht zur
Geltung. Ehrlicher kann man nicht sein als hier, wo man
jedem Steine sowie auch jedem Holze den Naturzustand an-
sieht, keiner will etwas anderes scheinen, als er ist. Man
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